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Beihilfenrechtliche Relevanz?



Beihilfenrecht in der kommunalen Praxis der 

Stadt Würzburg

Beihilfenrecht – Das unentdeckte Land?

• Systematische Aufarbeitung des 

Beihilfenrechts im Beteiligungsbereich seit 

2010/2011

• Absicherung der wesentlichen Risiken im 

ÖPNV und bei Bädern

• Sukzessive Absicherung der „kleineren“ 

Gesellschaften

• Neue Herausforderung: Würzburger 

Kickers 
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Linienverlängerung der Straßenbahn in Grombühl

ÖPNV



Beihilfenrecht in der kommunalen Praxis der 

Stadt Würzburg

• Stadt Würzburg: Beihilfenrechtliche Absicherung ÖPNV

16.12.2016 Rechtsk. berufsm. Stadtrat und Stadtkämmerer - Robert Scheller

Fachabteilungsleiter Beteiligungscontrolling - Thomas Gottschlich
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Stadt Würzburg

Würzburger 

Straßenbahn 

GmbH

Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDLA)   

nach Art. 5 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007/Beschluss vom Juli 2013 

Würzburger 

Versorgungs-

und Verkehrs 

GmbH

100 % 26 %

74 %
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WSB erbringt zunächst das aktuelle Fahrplan-

Angebot

Zukünftige Angebotsentwicklung: Verweis im 

ÖDLA auf den jeweiligen Nahverkehrsplan

Ergänzend legt der ÖDLA Qualitätsstandards fest

Der ÖDLA definiert die 

gemeinwirtschaftlichen 

Verpflichtungen („Daseinsvorsorge“)
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Die Stadt Würzburg als Aufgabenträger 

bestimmt Art, Umfang und Inhalte des ÖPNV-

Angebots für die städtischen Bürger

Beihilfenrecht in der kommunalen Praxis der 

Stadt Würzburg

16.12.2016 Rechtsk. berufsm. Stadtrat und Stadtkämmerer - Robert Scheller
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Der ÖDLA regelt die Höhe des 

Ausgleichs und dessen Finanzierung
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ÖDLA

Beihilfenrecht Finanzierung

• Zulässige Höhe der 

Summe der städtischen 

Ausgleichsleistungen

• Gilt für Querverbund 

wie Mittel aus dem 

städtischen Haushalt

• Bei Überschreiten liegt 

Beihilfenverstoß vor

• Art der Finanzierung der 

zulässigen Höhe der 

Ausgleichsleistungen

• Festlegung, ob 

Querverbund oder Mittel 

aus dem städtischen 

Haushalt

„Wie viel Geld darf die 

Stadt bezahlen?“

„Auf welchem Weg 

bezahlt die Stadt?“

Beihilfenrecht in der kommunalen Praxis der 

Stadt Würzburg
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Finanzierung des ÖPNV-Angebots in Würzburg

„Überlaufsystem“ für Zubestellungen, die nicht über den Querverbund finanziert 

werden können – insbesondere umfangreiche Maßnahmen z.B. Strab-

Neubauprojekte

WVV

WSB

Fehlbetrag einer 

Maßnahme, die 

dauerhaft nicht 

im Querverbund 

finanzierbar ist , 

d.h. der Quer-

verbund „läuft 

über“

Stadt

Der von der WSB vor Maßnahmenbeschuss im Vorfeld berechnete, 

jährlich „überlaufende“ Fehlbetrag muss kontinuierlich von der Stadt 

ausgeglichen werden. Dies muss bei den künftigen 

Haushaltsaufstellungen berücksichtigt werden

Fehlbetrag

Maßnahme

Fehlbetrag

Maßnahme

816.12.2016 Rechtsk. berufsm. Stadtrat und Stadtkämmerer - Robert Scheller

Fachabteilungsleiter Beteiligungscontrolling - Thomas Gottschlich
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Die Stadt Würzburg gewährt folgende Zuschüsse und 

Vergünstigungen:

• Zahlung eines Investitionskostenzuschusses in Höhe 

von 1,0 Mio. € an die WSB

• Gewährung einer 100 %tigen Bürgschaft an die WSB in 

Höhe des Eigenmittelanteils der Maßnahme und 

voraussichtlich anfallender Vorfinanzierungszinsen in 

Höhe von insgesamt 11,3 Mio. € 

Bau- und Finanzierungsbeschluss  Linienverlängerung 

der Straßenbahn in Grombühl im Juni 2016 –

Übernahme von Lasten durch Stadt Würzburg

Beihilfenrecht in der kommunalen Praxis der 

Stadt Würzburg
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• Bilder zu Nautiland

Ersatzneubau des Familien- und Freizeitbades Nautiland

Bäder



Beihilfenrecht in der kommunalen Praxis der 

Stadt Würzburg

• Stadt Würzburg: Beihilfenrechtliche Absicherung Bäder
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Fachabteilungsleiter Beteiligungscontrolling – Thomas Gottschlich
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Stadt Würzburg

Würzburger 

Bäder GmbH

Betrauungsakt nach DAWI-Paket von 2013

Beschluss vom April 2015 

Würzburger 

Versorgungs-

und Verkehrs 

GmbH

100 %

100 %
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Würzburger Bäder GmbH ist Betreiber aller städtischen Bäder 

(Nautiland, Sandermare, Dallenbergbad, Lindleinsmühlebad) und 

der Eisbahn

Zukünftige Angebotsentwicklung: Verweis auf 

Sanierung/Ersatzneubau Nautiland und Eisbahn

Verpflichtung zur Erbringung von Durchführungs- und 

Qualitätsstandards 

Der Betrauungsakt Bäder definiert die 

gemeinwirtschaftlichen 

Verpflichtungen („Daseinsvorsorge“)

>
D

ir
e
k
tv

e
rg

a
b
e
 d

e
s
 Ö

P
N

V
 i
n
 W

ü
rz

b
u
rg

Die Stadt Würzburg als Gesellschafter 

bestimmt Art, Umfang und Inhalte des Bäder-

Angebots für die städtischen Bürger

Rechtsk. berufsm. Stadtrat und Stadtkämmerer - Robert Scheller

Fachabteilungsleiter Beteiligungscontrolling – Thomas Gottschlich

16.12.2016
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Der Betrauungsakt regelt die Höhe des 

Ausgleichs und dessen Finanzierung
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Betrauungsakt Bäder 

Beihilfenrecht Finanzierung

• Zulässige Höhe der 

Summe der städtischen 

Ausgleichsleistungen

• Gilt für Querverbund 

wie Mittel aus dem 

städtischen Haushalt

• Bei Überschreiten liegt 

Beihilfenverstoß vor

• Art der Finanzierung der 

zulässigen Höhe der 

Ausgleichsleistungen

• Festlegung, ob 

Querverbund oder Mittel 

aus dem städtischen 

Haushalt

„Wie viel Geld darf die 

Stadt bezahlen?“

„Auf welchem Weg 

bezahlt die Stadt?“

Beihilfenrecht in der kommunalen Praxis der 

Stadt Würzburg
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Ausbau und Sanierung des Stadions am Dallenberg

Fußball



Stadion-

betreiber

Rechtsk. berufsm. Stadtrat und Stadtkämmerer - Robert Scheller

Fachabteilungsleiter Beteiligungscontrolling - Thomas Gottschlich

Stadion Würzburg GmbH (Arbeitstitel)

(Eigentümer des Stadions am Dallenberg)

Ausgleich für Grundstücke bei Übertragung

Option: 

Fortführung 

Erbbaurechte

Beteiligung an Gesellschaft mit 26%-49%

Stammkapital und Kapitalrücklage/ 

Zuschüsse über 15-20 Jahre

Option: Einbringung Grundstück 

(Erbbaurecht oder Einbringung zum Verkehrswert)

Stadt 

Würzburg 
TWV

Investoren

Beteiligung
Pachtvertrag

FC Würzburger 

Kickers e.V.

Nutzer 
(z.B. FC 

Würzburger 

Kickers AG)

Beihilfenrecht in der kommunalen Praxis der 

Stadt Würzburg
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Rechtsk. berufsm. Stadtrat und Stadtkämmerer - Robert Scheller
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Gewährleistung aller Anforderungen des öffentlichen 

Bau- und Sicherheitenrechts; Trinkwasserschutz

Vorgaben des europäischen Beihilfenrechts für 

Finanzierung

Einhaltung rechtl. Rahmen für kommunale 

Beteiligungen

Dauerhafte Nutzung als sportliche Infrastruktur 

Öffentliche Zweckbestimmung entsprechend der 

Beteiligungshöhe

Beihilfenrecht in der kommunalen Praxis der 

Stadt Würzburg
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Investitionsbeihilfen für Sportinfrastrukturen bis EUR 15 Mio.

Nutzung der Sportinfrastruktur nicht ausschließlich von einem 

einzigen Profisportnutzer. 

Sportinfrastruktur muss mehreren Nutzern zu transparenten und 

diskriminierungsfreien Bedingungen offenstehen.

Verpflichtung zur Ausschreibung von Bau und Betrieb

Nachweis einer Finanzierunglücke

Beihilfeantrag und Transparenz der Beihilfe

Berichtserstattungs- und Veröffentlichungspflichten

Die Allgemeine Gruppen-

freistellungsverordnung (v.a. Art 55) 

definiert die Voraussetzungen der 

beihilfenrechtlichen Zulässigkeit:
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Beihilfenrecht in der kommunalen Praxis der 

Stadt Würzburg
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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